
 

An alle VertragsärztInnen (ausgenommen Radiologie und Labor) zur Kenntnis. 
 

Z i e l v e r e i n b a r u n g  
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Änderungen der Individualhaftungsliste ab 01.05.2023 

Sie finden die Liste der Präparate, die anfragepflichtig sind, auf der Homepage der Ärztekammer: 
https://www.aekooe.at/niedergelassen/kassenaerzte/arzneimittel.Sowie auf der Hompage der 

Österreichischen Geundheitskasse: https://www.gesundheitskasse.at/Zielvereinbarung/Newsletter/I-Haftliste. 

 
 

Für die Zeit der ausgerufenen Corona-Pandemie wurde die Bewilligungspflicht für Arzneimittel 
gelockert. Arzneimittel aus dem Gelben Bereich, die sich auf der Individualhaftungsliste 
befinden, sind zwar grundsätzlich bewilligungsfrei, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die 
bestimmte Verwendung lt. Erstattungskodex („EKO-Regel“) zutrifft. Trifft diese nicht zu, ist das 
Präparat bewilligungspflichtig.  
Für Medikamente aus der No Box und aus dem Roten Bereich, die sich auf der Individual-
haftungsliste befinden und für alle ausländischen Präparate besteht nach wie vor die 
chefärztliche Anfragepflicht.  
 

NEUERUNGEN: 
 

 Sildegen Ftbl 50mg/100mg zu je 4 St. u. 12 St. 
Sildegen Ftbl wird zur Behandlung von Männern mit erektiler Dysfunktion angewendet. 
Es handelt sich um keine Krankenbehandlung gemäß ASVG. 
 

 

 Cuivrin Hartkps. 167mg 100 St. 
Cufence Hartkps 200mg 100 St. 
Cuprior Ftbl 150mg 96 St.  
Der Wirkstoff Trientin wird zur Behandlung von Morbus Wilson bei Erwachsenen, 
Jugendlichen und Kindern ab 5 Jahren mit einer Unverträglichkeit gegenüber einer D-
Penicillamin-Therapie angewendet.  
Es handelt sich um eine Hochpreistherapie! Die Kosten bei Cuivrin betragen bei 
Maximaldosis € 10.753,68/Monat. Bei Cufence liegen die Kosten bei Maximaldosis bei € 
10.973,04/Monat und bei Curipor bei Maximaldosis bei € 9.795,19/Monat. 
 

STREICHUNGEN: 
 

 Lumykras 
Die Beeinflussung ist nur bei Ersteinstellung möglich, die durch einen Onkologen erfolgt! 
 

Für Fragen zur Verordnung von Arzneispezialitäten steht Ihnen die Servicestelle unter 
der Telefonnummer 05 0766-14502900, e-mail hbs@oegk.at, Fax 0810102552-14 zur 
Verfügung. 

 
Ein Schreiben i. A. der Ärztekammer für Oberösterreich und 

der O.Ö. § 2 Krankenversicherungsträger 
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